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Bericht für Inli 1918,

des Hrtsansschnffes für Kriegsöeschadigten-
Aürsorge, amtliche Aürsorgestesse fürKriegs-

öefchädigte und deren Angehörige».

Am Schlüsse des Monats Juni befanden sich
in der Fürsorge der Abteilung

135 Kriegsbeschädigte
neu ««gemeldet Huben sich 41 ,

zusammen 176 ,
Von diesen 176 Beschädigten wohnen 130 in

Wiesbaden und 46 außerhalb.

Beschädigt waren davon durch Schußoerletzungen
96 und zwar

6 haben beide Augen verloren
3 ein Auge
8 einen Arm

17 Armlähmung
3 beide Beine

16 ein Bein
26 Beinlähmung
14 Hand-, Fuß- und sonstige

Schußoerletzungen
3 0 Kopfschuß.

Herz- , nerven-, langen- und nierenlk
sind 80.

Urber Rentenansprache war entschieden bei 85
Im Militäroerhältnis standen noch . . 89
Ohne Rente entlassen waren . . . . 2

zusammen 176
Von den 176 Beschädigten konnten 27 in

feste Stellung untecgebracht werden, 12 Kriegsbe¬
schädigte wurden versuchsweise eingestellt, bei
8 schweben noch Verhandlungen, 10 wurde zum
2. bezw. 3. Mal Stellung vermittelt; insgesamt
wurden 67 Stellen besetzt.

Dem Heimatausschuß zur weiteren Fürsorge
wurden 21 überwiesen, 2 blieben weiter Soldat
und 2 sind gestorben.

Von den in Arbeit getretenen Kriegsbeschädigten
mußten 7 aus ihrem früheren Beruf ausscheiden,
davon wurde 1 bei der Eisenbahn untergebracht,
die übrigen wurden gewerblichen Betrieben anderer
Art zugeführt.

Von den am Schlüsse de« Monats in der Für¬
sorge befindlichen 126 Kriegsbeschädigten stehen 27
noch in Lazarettbehandlung, 36 befinden sich beim
Truppenteil bezw. sind bis zur Erledigung derB -r-
sorgungsansprüche beurlaubt.

In der Blindenanstalt find 2 vollständig
Blinde zur Umlrrnung untergebracht; 10 Beschä¬
digte besuchen gewerblichen Fortbildungsuntrrricht,
darunter 1 die Akademie in Breslau. Den Links¬
händerunterrichtbesuchen3. den Unterricht für Ste-
nogrophie und Schreibmaschine8 Beschädigte.

Zur Kur in Heilstätten sind 3 Kriegsbeschädigte
untergebracht, 21 stehen noch in zivilärztlicher Be¬
handlung und sind nicht erwerbsfähig, 3 Beschädigte
mußten die ihnen verschafften Stellen wieder auf¬
geben, da sie den an sie gestellten Anforderungen
nicht gewachsen waren. 2 Beschädigte find in einer
Irrenanstalt untergebracht.

In beruflichen Fragen wurde in 314 Fällen,
in Militärrentensachen in 30 Fällen und inJnvaliden-
und Krankenrentensachen in 29 Fällen Rat und
Auskunft erteilt, ebenso die erforderlichen Schrift¬
stücke angefertigt. Auskunft über Gewährung des
Anstellungsscheines wurde in 5 Fällen erteilt, in
2 Fällen wurden Gutachten über die Verwendungs¬
fähigkeit Kriegsbeschädigter durch das Bezirkskom-
mando zum Zwecke der Bewilligung deS AnstellungS-
fcheinrS angefordert. In 7 Fällen wurde Anleitung
für die Kapitalabfindung gegeben. 4 Beschädigte
haben aus unseren Rat die Zusatzrente beantragt,
dir Entscheidung steht noch aus.

Dem Landesausschuß wurden 2 Beschädigte zur
spezialärztlichen Untersuchung bezw. Begutachtung
überwiesen und von dort aus die erforderlichen
Anträge an die Militärbehördegestellt.

Insgesamt gingen im Monat Juli in der
Geschäftsstelle 188 Schriftstücke ein und 270 auS.

An 26 vom Militär entlassene Personen wurden
Kleiderscheine ausgestellt.

Durch die Vermittlungsstelle für arbeitsfähige
Lazarettinsassen beim Arbeitsamt wurden 44 Sol¬
daten vermittelt und zwar 27 in gärtnerische Betriebe,
4 im Metallgewerbe, 1 Schneider, 2 Tüncher und
10 für Berufe aller Art.

Am Krage der Entlohnung Kriegs¬
beschädigter Kehilfen im Walergemeröe
schreibt das Organ der Malergehilfen in seiner
Ausgabe vom 3. August d. I : Im Lohngebiet
Hamburg wurden unserer Vrrbandsleitung Klagen
unterbreitet, daß einzelne Arbeitgeber kriegsbe-
schädigten Gehilfen nicht nur die von ihnen be¬
zogene Rente, sondern sogar noch größere Beträge
in Abzug brachten und außerdem die Gepflogen¬
heit einführten, mit ihnen keinen bestimmten Lohn
festzusetzen; sie wollten diesen je nach den gerade
vorliegenden Arbeiten verschieden festsetzen. Wegen
dieses in mehrfacher Hinsicht zu mißbilligenden Ver¬
fahrens setzte sich unsere Filialoerwaltung in Ham¬
burg mit der Leitung des dortigen Arbeitgeber¬
verbandes in Verbindung und vereinbarte mit
dieser, daß zunächst in der Presse der Arbeitgeber
ein Appell für eine gerechte Entlohnung der Kriegs¬
beschädigten abgedruckt und im Sinne der seiner
Zeit zur KriegSbeschädigtenfürsorge im Malerge¬
werbe zwischen den Zentraloorständen festgesetzten
Richtlinien und des Reichstarifoertrages aufge¬
fordert werde, daß ein mit einem Kriegsbeschädig¬
ten vereinbarter niedrigerer als der Tariflohn
vom Meister sowohl als auch vom Gehilfen
dem Arbeitgeber- bezw. dem Gehilfenobmanne beim
OrtStarifamt zu melden ist. Hierauf soll die Sache
ihren im ReichStariforrtrazvorgesehenen instanzen¬
mäßigen Weg gehen. Zu der etwa erforderlichen
Ortstarifamtssttzung soll dann der in Betracht
kommende Arbeitgeber und der Kriegsbeschädigte
und, wenn möglich, ein mit diesem zusammen be¬
schäftigter Gehilfe zugezozen werden, der jedenfalls
am besten iu der Lage fein wird, über die
Leistungfähigkeit deS KriegsbeschädigtenAuskunft
zu geben. Natürlich soll so beiden Teilen Ge¬
rechtigkeit widerfahren, und außerdem kann das,
was zu gegebener Zeit festgestellt wird, nicht
dauernd gelten, wenn die Fähigkeiten deS Kriegs¬
beschädigten entweder eine Besserung oder eine
Verschlechterung erfahren.

In Ausführung der so getroffenen Verein¬
barung druckt nunmehr die . Allgemeine Maler«
zritung' vom 20. Juli folgende Bekanntmachung
ab:

Kriegsbeschädigte Gehilfen.
Ueber die Beschäftigung krirgsbeschädigterGe¬

hilfen im Maler- und Lackierergewerbe sind nach
den Beschlüssen der Meister- und Grhilfenverbände
vom 14. und 15. Februar 1916 Richtlinien ver¬
einbart worden. Wir bringen hier drei der in
Frage kommenden Punkte nochmals zum Abdruck:

1. Die kriegsbeschädigten Gehilfen, die vor¬
übergehend oder dauernd in ihrer Erwerbsfähig¬
keit beschränkt sind, sollen möglichst wieder in
ihrem bisherigen BerufSzweige, wenn angängig,
auch in dem Betriebe, in welchem sie vor ihrer
Einberufung zum Kriegsdienste arbeiteten, be¬
schäftigt werden.

2. Meister und Gehilfen sollen den kriegS-
beschädigten Berufsangehörigen behilflich sein,
daß sie entsprechend der Anpaffungsfähigkeit
ihrer verletzten Gliedmaßen ihre Arbeitsleistung
möglichst bis zu der eines gesunden Arbeiters
zu steigern »erwögen. .

3. bis 7 betrifft anderweitige Fürsorge für
Bildung und Beschäftigung.

(Schluß folgt.)

Kriegsöeschädigten-Iürsorge.
Der bisher dem Roten Kreuz als AbteilungX

angeschlossene Ortsausschuß für Kriegsbeschädigten-
Fürsorge wurde ab 2. Juli vom Magistrat der
Stadt Wiesbaden übernommen. Die Büroräume
befinden sich von diesem Tage an im Kriegswohl»
fahrtSamt Rheinstr. 36. Die neue Stelle betitelt
sich »Kriegsbeschädigten- Fürsorge Ortsausschuß
Wiesbaden, Amtliche Fürforgestrlle für Kriegs¬
beschädigte und deren Angehörige' .

Die Tätigkeit der Fürsorgestelle erstreckt sich
genau so wie bisher auf die Berufsberatung,
Beratung in Militär -Kranken- und Invaliden-
Rentenangelegenheiten für alle Kriegsbeschädigte,
die in Wiesbaden beheimatet, oder in einem
Wiesbadener Lazarett untergebracht find. Ferner
auf alle, für dir Kriegsbeschädigten und deren
Familie erforderlich werdenden Fürsorgemaß-
nahmen usw.

Die Kriegsbeschädigten werden gut tun, wenn
sie die Fürsorgestelle so früh als möglich auf¬
suchen. damit die für ihre Zukunft notwendig
werdenden Maßnahmen rechtzeitig in die Wege
geleitet werden können. Die Geschäftsstelle ist für
den ständigen Verkehr geöffnet jeden Vormittag
von 10—12 Uhr. Dringende Fälle finden, wenn
vorherige Benachrichtigung erfolgt, auch in den
RachmittagSdienststunden ihre Erledigung.

Studentische MolksIluterrichtskurse für
Wiesbaden und Ilmgegend jg . P .)

Zweigstelle Mieörtcha. Ay.
Stundenplan.

Abteilung A und B (für Zivilbevölkerung
und Kriegsbeschädigte).

Zeit Montag Dienstag
Deutsch Schönschreiben

8*)—93s Rechnen Bürgerkunde

Donnerstag
Deutsch
Schönschreiben

Zeit
8°a- 8ir
8»o—935

Freitag
Rechnen
Erdkunde

Samstag
alle 14 Tage
Bortrag

Abteilung 6 (für Verwundete ).
Zelt

3 Ühr
Montag | Mittwoch| Freitag

Belehrende BortrLge über Themen
aus den verschiedensten Gebieten.

Sonntag
alle 14 Tage
Bortrag

Dauer:  SamStag , 10. August bis Sonntag,
29. September 1918.

Ort : Riehlschule  in Biebricha. Rh.
Teilnehmer:  Männer — »or allem Kriegsbe¬

schädigte— sowie Frauen (über 14 Jahr,)
sind zu den Kursen zugelaffen.

Anmeldungen:  Schriftlich an die Geschäftsstelle
der Studentischen DolkSunterrichtSkurse für
Wiesbaden und Umgegend (E. V.), Wie»,
baden. Iorkstratze 17. II. r., sowie am SamStag.
den 10. August, abends 8% Uhr und in den
ersten Unterrichtsstunden. —Die Verwunde-
t en werden durch das Kgl.Garnisonkommando
angemeldet.

Kosten:  Es wird nur eine einmalige Einschreibe¬
gebühr von 20 Pfg. für daS Fach erhoben.

Auskunft  erteilt die Geschäftsstelle oder der
Unterzeichnete.

Wiesbaden,  im Juli 1918.
Der Vorsitzende

der Studentischen VolkSunterrichtSkurse
für Wiesbaden und Umgegend(GL SB.)

Pohle.
Kandidat der Medizin-
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Studentische NolKs -UnterrichtsKurse
Wiesbaden.

Dauer des nächsten Kurse« : Montag , 5 . Au¬
gust bis Sonntag . 29 . September 1918.

Ort:  Städtische Oberrealschule (Zietenring ) .

Stundenplan.
Abteilung A . Unterstufe.

Zeit Montag Dienstag Mittwoch
800- 815 Deutsch . Rechnen Deutsch
8« - 9Ü Erdkunde Schönschreiben Einfache Buch¬

führung

Zeit Donnerstag Freitag Samstag
822- 815 Schönschreiben Bürgerkunde 8 % Uhr
850—935 Rechnen Einfache Buch¬

führung
Vortrag

Abteilung B . Mittelstufe.

Zeit Montag Dienstag Mittwoch
800—816 Deutsche Aus¬

satzlehre
Kaufmännisch

Rechnen
Deutsche Aus¬

satzlehre
i?/21 Franzöfische

Lektüre
Elementar-

Mathematik
DoppelteBuch'

sührung

Seit
800—815

850—E

Donnerstag
Elementar-

Mathematik
Englische Lek-

türe

Freitag
Kaufmännisch.

Rechnen
DoppelteBnch-

führung

Samstag

8 % Uhr
Vortrag

Für Kriegsbeschädigte,  sowie solche, die am
ersten KciegSkurS regelmäßig teilgeaommen haben,
wird . Stenographie ' abgrhalten werden.

Abteilung 6 . Für Verwundete.
Zeit Montag Dienstag Mittwoch

222—212 Deutsch Linksschreiben Deutsch
2« —835 Rechnen Staatsbürger¬ Rechnen

kunde
Zeit

200—248
280- 336

Freitag
Linksschreiben
Briefwechsel

Sonntag
3 Uhr

Vortrag

Anmeldungen:  Für Abteilungen A und
B (Männer und Frauen jeden Standes über 14
Jahren ) Montag , den 22 ., Donnerstag , den 25 .,
SamStag . den 27 ., Montag den 29 . Juli , Donners¬
tag, den 1 ., SamStag , den 3 August 1918 , abends
zwischen 8V2 und 9 Uhr, sowie in den ersten Unter¬
richtsstunden in der Städtischen O öecrealschule( Zieten¬
ring) Erdgeschoß.

Die Verwundeten . Teilnehmer des Unterrichts
in Abteilung 6 , werden von den Lazaretten durch
Vermittelung des König !. Garnisonlommandos an-
gemeldet.

Schluß der Anmeldungent  Samstag»
den 10 . August 1919 . Spätere  Anmeldungen
find nur nach Genehmigung durch den Vorsitzenden
zulässig.

K o st e n : Neben den Ausgaben für die Lehr¬
mittel , die Bedürftigen auf Antrag an den Vor¬
sitzenden gerne kostenlos zur Verfügung gestellt
werden ( strengste Verschwiegenheit zugefichert) , wird
für daS Fach eine einmalige Einfchrerbegebühr von
50 Pfg . erhoben. Andere Ausgaben erwachsen den
Teilnehmern nicht , da der Unterricht ko st e n l o 8
erteilt wird.

Kriegsbeschädigte  sind von der Zahlung
der Einschreibegebühr befreit, dir Verwundeten
ebenfallsg letzteren werden außerdem
alle Lehrmittel gestellt.

Auskunft  erteilt dir Geschäftsstelle
der Studentischen Volks - Unterrichts¬
kurse für Wiesbaden und Umgegend,
Iorkstraße 17 . II . rechts, oder der Unterzeichnete;
für Kriegsbeschädigte auch die Dersorgungsabteilung
des König!. Bezirkskommandos , für Verwundete
das König !. Garnisonkommando und die Abteilung X
deS Kreiskomitees vom Roten Kreuz (König!. Schloß ) .

Der Vorsitzende
der Studentischen Volks -UnterrichtSkurse

für Wiesbaden und Umgegend
Pohle

Kandidat der Medizin.

Atzmei« Gmkldeslhrle Wiesdadr«.
Sommerhalbjahr 1918.

Stundenplan der Tagesschule.

Montag von 8— 10 Gewerbliches Rechnen
10— 12 Deutsch
8 - 12 Modezeichnrn
8— 12 Figurenzeichnen
2 - 6 Maschinenzeichnen
2— 6 Pflanzenzeichnen

Dienstag „ 8 12 Geometr . Zeichnen
8 - 12 Stilkunde (Hebungen)
8— 10 Draperiezeichnen
2 - 6 Modellieren (Ornamental)
2 —6 Projektionzeichnen

Mittwoch . 8— 12 „
8 - 12 Entwerfen für Raum¬

kunst u. Architektur
2 - 6 Ornamententwerfen
2— 6 Zeichnen nach Geräten
3 - 5 Geometr . Zeichnen I.
4 - 6 „ II.

' * 4 —7 Werkplanzeichnen f. Mö¬
bel u . Bauschreiner-
arbeiten

Donnerst . , 8 - 12 Geometr . Zeichnen
8 — 12 Entwerfen für Raum¬

kunst u. Architektur
8— 12 Handarbeitsentwerfen
2 - 6 Schattenkonstcuktion u.

Perspektive
* 2 - 5 Zeichnen nach Geräten u.

Zeichnen n . Stilleben
Freitag 8 - 10 Skizzieren u. Entwicklung

d. geometr .OrnamentS
8 - 10 Konstruktionszeichnen für

Schreiner
10 - 12 Schrift

9 9 8 - 12 Modezeichnen
9 " 2 - 6 Darstellungsübunzen

Samstag , 8 - 12 Ornament - u. Jiguren-
zeichnen

8 - 12 Modezeichnen
2 - 6 Zeichnen nach d. Natur
3 - 5 Freihandzeichnen I.
3— 5 II.

Abendunterricht Sommerynlöjahr 1918
Montag von 8 - 10 Schrift

8 - 10 Elektrotechnik
8 - 10 Physik

, , 8 - 10 Figuren - u. Ornament-
zeichnen

Dienstag , 8 —10 Modezeichnen
8 - 10 Maschinenzeichnen I.
8 — 10 Schreiner u. Glaser

Mittwoch . 8 - 10 Schrift
8 —10 Maschinenzeichnen II.
8 - 10 Algebra

* # 8 - 10 Elektrotrchn. Werkstatt
8 — 10 Dentisten
8 - 10 Schreinerwrrkstast

Donnerst . , 8 - 10 Schriftsetzer
8 - 10 Darstellende Geometrie

* ' 8 - 10 Figuren - u. Ornament-
zeichnen

Freitag 8 —10 Zuschneider!
8— 10 Elrktrotechn.Fachzeichnen
8 - 10 Mechaniker
8 - 10 Dentisten

Sonntagsnnterricht Sommerhalöjahr 1918
8 - 11 Schriftsetzer
8 - 11 Maschinenzeichnrn I.
8 —11 II.
8 - 11 Heraldik
8 - 11 Bauhandwerker

Außer den vorstehenden UnterrichtSlächern ist
den Kriegsbeschädigten Gelegenheit geboten , sich
durch Besuch der Unterrichtsstunden der gewerb¬
lichen Fortbildungsschule in ihrem Beruf weiter
zu bilden.

Unterricht für Linkshänder wird von Herrn
Lehrer Paul , Philippsberg 25 , erteilt.

Unterricht im Maschinenschreiben und Steno¬
graphie Montag und Dienstag von 4 bis 6 Uhr
in der kaufmännischen Fortbildungsschule . Dotz-
hrimerslr . 9.

Es ist wünschenswert , daß Kriegsbeschädigte, die
an einem Unterricht teilnehmen wollen , sich vor¬
her in der Geschäftsstelle, Rheinstr. 36 , melden.

Reifeprüfung
für Kriegsteilnehmer.

In Frankfirrt 1». M . werden demnächst vom
Kgl . Provinzialschulkoüegium Cassel Sonderkurse
zur Vorbereitung auf die Reifeprüfung eingerichtet
werden . Jeder , der an einem derartigen Sonder-
knrsus teilznnehmen wünscht, möge dies umgehend der

Zentralstelle der Lazarett -Beratung
des Roten Kreuzes , Frankfurt a. Vt.

Theaterplatz 14

Mitteilen (genaue Angabe der Vorbildung er¬
forderlich) . Kriegsbeschädigte in auswärtigen La¬
zaretten können zur Teilnahme an diesen Kursen
Verlegung in ein Frankfurter Lazarett beantragen.

Stelle,machweis.

Ein Photograph findet dauernde Stellung.
Ein Schneider für Rockarbeiten gesucht.
Bei der hiesigen Regierung bietet sich für 10 —12

Militäranwärter Gelegenheit zur Ableistung der vorge-
schriebenm informatorischen LercdiittlgUNg Im Sitrodlentt
zur Erlangung der Anwartschast für eine Stelle des Büro-
und Kassendienstes bei den Regierungen und Einkommen-
stcuerveranlagungskommissionen Preußens . Erwünscht sind
hier vorzugsweise Anwärter , die schon im militärischen
Bürodienste tätig waren . Geeignete Kriegsbeschädigte , die
den Zivilversorgungsschein besitzen, können ihre diesbezgl.
Bewerbung der Köntgl - Regierung (Luisenstr ) einsenden.

Ein Tüncher - und Etuckzeschäft sucht einen jungen
Kriegsbeschädigten zum Einarbeiten Tilr Li,ko.

Ein fiWtnfrUeur für gutes Geschäft gesucht.
Eine größere Fabrik an der Mosel sucht 5ch,0rrek.

Schreiner , Dreber , mecftaniker , Wcrkzeugnucfter und
Rutokahrer.

Eine Seilerei am Platze sucht einen Zeller oder auch
einen früheren Schiffer,der alleSpleiftarbeiten verrichten kann.
(Gute Bezahlung zugesichert.)

Ein Bucbbtnder für Bildereinrahmungen gesucht.
(Dauernde Stellung .)

An einem Badeort in der Nähe Wiesbadens bietet sich
Gelegenheit für einen Dreher , sich eine Existenz zu
gründen - Wegen Tod des Besitzers ist dort eine gut ein¬
gerichtete Holzdreherei verbunden mit Schirmgeschäft (Laden ) ,
zu verkaufen.

Bewachuin,sinstitut sucht einen Kriegsbeschädigten als
Ulätfttcr , Gehalt 100 Mk. monatlich.

Eine Kasinogesellschast sucht einen tüchtigen Shinküftr.
Derselbe kann eventl . Wohnung im Hause haben.

Für einen städt . Fuhrpark wird zur Leitung ein
Techniker gesucht, der möglichst schon in ähnlicher Stellung
tätig war.

Für ein Eiswerk am Orte wird ein lNätthInlrt
gesucht.

Sattler finden sofort dauernde Beschäftigung am Platze.
Größeres Baugeschäft sucht für seine eigne Druckerei

einen Setzer und einen Drucker.

An der Landez-Hnl - und Pflegeanstalt findet tüchtiger
Dür - gehllte dauernde Stellung.

Für einen größeren Badeort wird gesucht: ein UM-
tchereimitcbinUt , »in geprüfter ßotbdruekktmlbeizer
und zwei bis drei mascbinenwärfer (Reparaturschlosser
und Installateur ) .
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Außer den oben genannten Barpreisen gewährt
die Nessel-Anbau -Gesellschaft noch für je 10 Kilo
trockener Stengel kostenlos ein Sternchen Brennessel-
Mischgarn von 25 m Länge.

Manchem Lazarettinsassen , namentlich denen in
ländlichen Lazaretten , ist dadurch die Gelegenheit
zu einem lohnenden Nebenerwerb geboten . Außer¬
dem kann er dadurch leicht seiner Frau ein wenig

-von dem so dringend benötigter ? Garn verschaffen.
Wo stch keine Brrnnessel -Sammelstelle findet , ist die
Lazarett -Zeitung bereit , eine solche nachzuweisen.

Zum Schlüsse sei noch kurz erwähnt , daß die
Nessel- Anbau -G . m . b. H. jetzt auch die Bewirt¬
schaftung der Typha (Kolbenschilf) und de8 Ginsters
Übernommen hat , die ebenfalls ausgezeichnete Fasern
liefern.

Aentenreform.
Das Gesetz, auf dem die heutige Rentenversor¬

gung unserer Kriegsbeschädigten beruht , ist verhält¬
nismäßig neueren Datums . Wenn sich gleichwohl
seine weitgehende Reformbedürftigkeit herausgestellt
hat , so ist das hauptsächlich darin begründet / daß
vor 12 Jahren , als das Gesetz entstand , ein Krieg
wie der , in dem wir heute steyen, in solch riesen¬
haften Ausmaßen und tiefeinschneidenden Wirkungen
auf das Wirtschaftsleben schlechterdings nicht vor¬
auszusehen war . Eine davon , die unverhältnis¬
mäßig gesteigerte Verteuerung der Lebenshaltung,
aber macht eine Reform des Gesetzes unter ange¬
messener Erhöhung der Bezüge zu einer unabweis¬
baren Pflicht.

Ueber die Richtung dieser Reform hat der Reichs-
auSschuß für Kriegsbeschädigtenfürsorge bereits vor
geraumer Zeit Vorschläge ausgearbeitet , die der
Reichsregierung als Material überwiesen und kürz¬
lich gelegentlich der Reichstagsvrrhandlungen zum
Haushalt des allgemeinen Pensionsfonds erörtert
wurden . Wenn ein Berliner Blatt richtig berichtet
ist, so sind die Novellen zu den DersorgungSgesetzen
bereits fertiggestellt und dürften dem Reichstag und
Bundesrat demnächst zugehen . Bis zu ihrer ' end¬
gültigen Erledigung werden Zuschläge zu den Militär¬
renten bewilligt . Eine Resolution des Militäraus¬
schusses des Reichstages , die sich für Vorlegung der
neuen Gesetzentwürfe noch im Laufe dieses Jahres
ausspricht , erwähnte als die Punkte , bei denen die
Neuordnung in erster Linie einsetzen muß , besonders
die Bezüge der Kriegsbeschädigten und den Rechts¬
weg im Rentenverfahren . Auf diese Punkte legte
auch die Aussprache im Plenum gelegentlich der
vorher erwähnten Verhandlungen das Hauptgewicht.

Die Härten der heutigen Rentenversorgung be¬
ruhen zum großen Teil darauf , daß sich die Grund¬
lage der Versorgung auf dem militärischen Rang
des Beschädigten aufbaut , wobei dann der Grad
der Beschädigung in einem Prozentsatz der Vollrente
des Dienstgrades zum Ausdruck kommt. So fehlt
jede Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sozialen
Verhältnisse des Kriegsbeschädigten , denen die kom¬
mende Reform in erster Linie Rechnung zu tragen
hätte . Nun spricht gegen einen vollkommenen Neu¬
aufbau auf dieser Grundlage der Umstand , daß
eine Unzahl von Renten bereits nach den geltenden
Gesichtspunkten bewilligt worden sind. Dieser
Schwierigkeit wird man auf dem von dem Reichs¬
ausschuß vorgeschlagenen Wege, der die Grundlage
der Versorgung , die Abstufung nach dem militärischen
Dienstgrad , unverändert läßt , trotzdem begegnen
können , wenn die wirtschaftlichen und sozialen Ver¬
hältnisse durch ein System von Zusatzrenten Berück¬
sichtigung finden . Hierzu wären die Beschädigten
in große Einkommensgruppen einzuteilen , für die
ein Durchschnittseinkommen festzusetzen wäre , das
als Grundlage für die Bemessung der Zusatzrente
zu dienen hätte . Wichtig wird hierbei sein, daß
auch den zukünftigen Erwerbsmöglichkeiten Jugend¬
licher Rechnung getragen wird , die ihnen als Nicht¬
beschädigten erreichbar gewesen wären und nun
durch ihre Beschädigung ganz oder teilweise ver¬
schlossen sind.

Die Zusatzrente muß mit dem noch möglichen
Erwerb in angemessener Weise kombiniert werden.
Dies läßt sich dadurch erreichen, daß beispielsweise

einem Beschädigten , der 40 Proz . erwerbsbeschränkt
ist. 40 Proz . des Durchschnittseinkommens seiner
Gruppe als Gesamtrente zuzusprechen sind, während
er die restlichen 60 Proz . des Einkommens mit
seiner verbliebenen Arbeitskraft selbst erwerben kann.
Der 100 Proz . Erwerbsbeschränkte hätte also daS
volle Durchschnittseinkommen seiner Gruppe als
Gesamtrente zu beanspruchen . Auch der Kinderzahl
eines Beschädigten müßte durch angemessene Er¬
höhung seines Rentensatzes Rechnung getragen
werden . Die Frage des Rühens der Rente bedarf
ebenfalls einer Neuordnung . Die Verstümmelungs-
zulagrn , die für besonders schwere Verletzungen ge¬
währt werden , sollten auch für innerlich Schwer¬
kranke, Lungenleidende usw ., zuständig sein.

Was die Frage einer Neuordnung des Rechts¬
mittelverfahrens in Rentensachen anlangt , so muß
den ordentlichen Gerichten eine Nachprüfung auch
der Fragen ermöglicht werden , die ihnen heute
entzogen sind , besonders ob Dienst - oder Kriegs¬
dienstbeschädigung oorliegt . Auch eine Berufung
gegenüber Rmtenbescheiden an besondere Spruch-
behöiden , für die die Angliederung an die Ober-
versicherungSämter und Mitwirkung von rechts¬
kundigen Beisitzern , Vertretern der Rentenempfänger
und der Militärbehörde vorgeschlagen ist, und
Revisionen an eine weitere Instanz beim Reichs¬
versicherungsamt müßten ermöglicht werden.

Endlich mag hier noch eine Maßnahme Er¬
wähnung finden , die in den Vorschlägen des Reichs¬
ausschusses ebenfalls berücksichtigt ist. Es sollte
angestrebt werden , die Renten beleihbar zu machen.
Für den Mittelstand und die Arbeiterschaft ist dies
von größter Bedeutung , um ihnen .die Möglichkeit
zr geben , Kapital für wirtschaftliche Zwecke zu be¬
schaffen. Die Beleihung wird zweckmäßig nur für
einen Teil der Rente zu ermöglichen sein. Darlehen
sollten aber nur von öffentlichen oder gemeinnützigen
Organisationen gegeben werden.

Wenn die Rentenreform nach diesen hier nur
in großen Zügen umrissenen Grundsätzen durch-
gefüyrt wird , so dürfte wohl den berechtigten
Wünschen der Kriegsbeschädigten , die für die Ge¬
samtheit das Opfer ihrer Gesundheit gebracht haben,
Erfüllung werden.

Arbeitsbeschaffung für
Kriegsbeschädigte.

Der während des Kcieges herrschende Arbeiter¬
mangel machte es der Fürsorge verhältnismäßig
leicht, Kriegsbeschädigte , gegebenenfalls nach Um¬
schulung für einen neuen Beruf , in Arbeitsplätzen
unterzubringen , die ihnen eine möglichst vollkom¬
mene Ausnutzung ihrer noch verbliebenen Arbeits¬
kraft gestatteten . Die relative Einfachheit der Arbeits¬
verrichtungen in der Kriegsindustrie begünstigte dies
in hohem Maße . Dennoch ergaberp sich auch jetzt
schon in einzelnen Bezirken Schwierigkeiten bei der
Ueberführung besonders schwerbeschädigter Kriegs¬
teilnehmer in das Erwerbsleben . Bei dem Ueber-
gang zur Friedenswirtschaft wird das Problem der
Arbeitsbeschaffung für Kriegsbeschädigte noch bren-
ne» der in den Vordergrund treten , umsomehr , als
dann die gesunden Arbeitskräfte der heimischen Wirt¬
schaft wieder zur Verfügung stehen werden , während
andererseits die Zahl der Schwerkriegsbeschädigten
sich noch beträchtlich vermehrt haben wird.

In den Verhandlungen des Reichstages am
22 . Juni zum Haushalte des allgemeinen Pensions¬
fonds , die sich mit wichtigen Fragen der KriegS-
beschädigtenfürsorge eingehend beschäftigten, nahm
die der Arbeitsbeschaffung für Kriegsbeschädigte einen
breiten Raum ein . Von den Rednern aller Parteien
wurde betont , daß es nicht irgendwelche schikanöse
Bedeutung hat , wenn darauf hingearbeitet wird,
daß der Kriegsbeschädigte den Rest seiner Arbeits¬
kraft im Dienste der nationalen Wirtschaft wieder
verwertet, , sondern daß es im Interesse unseres
Wirtschaftslebens ebenso wie in dem der Kriegs¬
beschädigten selbst liegt , wenn ihre Arbeitskraft nutz¬
bar gemacht und ihnen die Möglichkeit zu erwer¬
bender Tätigkeit eröffnet wird — eine Erkenntnis,
die wohl auch Gemeingut der Beschädigten selbst
geworden sein dürfte.

Was nun den Kern des Problems , die Arbeits¬
beschaffung selbst, anlangt , so gingen hier die
Meinungen noch auseinander . Während auf der
einen Seite ein gesetzlicher Einstellungszwang für
die Unternehmer , zum mindesten für Schwerkriegs¬
beschädigte . gefordert wird , glaubt man auf der
anderen Seite ohne eine derartige Maßnahme aus¬
zukommen in der Erwartung , daß das Unternehmer¬
tum eingedenk der sittlichen Verpflichtung hierzu
freiwillig Kriegsbeschädigte in genügendem Maße
einstellen werde . Der Reichsausschuß für Kciegs-
beschädigtenfürsorge , der stch mit dieser Frage schon
länger eingehend beschäftigt hat , ist zu dem Beschluß
gekommen , gesetzliche Zwangsmaßnahmen vorerst
nicht zu verlangen , in der sicheren Erwartung eines
genügenden Ergebnisses der freiwilligen Einstellung.
Sollte die Freiwilligkeit versagen , so wird man auch
dort ein Gesetz verlangen , das die Unternehmer
verpflichtet , einen bestimmten Prozentsatz der vor¬
handenen Arbeitsplätze mit Kriegsbeschädigten zu
besetzen. Auch die Arbeitnehmer - und Angestellten¬
organisationen haben sich einmütig für einen gesetz¬
lichen Einstellungszwang ausgesprochen.

Wenn sich demnach eine starke Strömung für
Zwangsmaßnahmen einsetzt, so darf doch nicht über¬
sehen werden , daß sich der Durchführung eines
solchen Zwanges doch auch recht erhebliche Schwierig¬
keiten in den Weg stellen , auf die in den Reichs¬
tagsverhandlungen zum Teil hingewiesen wurde.
Auch eine prozentuale Verteilung de: Beschädigten
auf die einzelnen Betriebe nach Maßgabe ihrer vor¬
her fachmännisch festzulegenden Aufnahmefähigkeit
dürfte immer Härten ergeben , ganz abgesehen davon,
daß ein erzwungenes ArbeitSverhällnis durchaus
keine Annehmlichkeit für beide Teile darstellt . Auch
die Frage der Abgrenzung des gesitzlichen Schutzes
dürfte nicht ganz einfach zu lösen sein. Hier scheint
eine Beschränkung des Einstellungszwanges auf
Schwerbeschädigte , also Leute , die über 50 oder
60 Proz . erwerbsbeschränkt sind, die größere Mehr¬
zahl der bisher vorliegenden gutachtlichen Aeuße-
rungen der für Zwangsmaßnahmen eintretenden
Richtung auf sich zu vereinigen.

Demgegenüber scheint ein Modus praktisch bedeut¬
samer und . da er den geschilderten Schwierigkeiten
aus dem Wege geht , eher gangbar , den der LandeS-
ausschuß für die Kriegsbeschädigtenfürsorge im Re¬
gierungsbezirk Wiesbaden vorschlägt . Er fordert
ein Gesetz, das die Arbeitgeber verpflichtet , alle für
die Besetzung mit Schwerbeschädigten geeigneten
Posten der Fürsorge zu melden und ihr zum Nach¬
weis eines geeigneten schwerbeschädigten Bewerbers
istnerhalb eines bestimmten Zeitraums , etwa der
gesetzlichen Kündigungsfrist , offen zu halten . Erst
wenn die Fürsorge nicht in der Lage wäre , einen
geeigneten Bewerber zu vermitteln , darf der Arbeits¬
platz mit einer gesunden Kraft besetzt werden . Die
Feststellung und cv . Neuschaffung geeigneter Plätze
hätte durch die Unternehmer selbst und , wo die Frei-
Willigkeit versagen sollte , durch Fachleute aus den
einzelnen Gewerben unter Mitwirkung der staat¬
lichen Gewerbeaufsichtsbeamten zu geschehen. Streit¬
fälle könnten durch Schiedskommissionen geschlichtet
werden.

Auch dieser Modus steht einen gesetzlichen Zwang
vor , aber u . E . einen Zwang , der für alle Betei¬
ligten . Arbeitnehmer und Arbeitgeber , nicht von den
unangenehmen Nebenwirkungen begleitet ist, die der
andere Weg haben dürfte . Der Arbeitnehmer wird
nie das Gefühl haben können , nur durch Zwang
auf seine Stelle verpflanzt und dort nur geduldet
zu sein . Auch für den Arbeitgeber bedeutet das
Gesetz nur einen Zwang , sich mit der Fürsorge zur
Nach Weisung eines geeigneten Bewerbers ins Be¬
nehmen zu setzen. Dieses Verfahren hätte vor
anderen außerdem voraus , daß die Fürsorge ihre
aus dem Gebiete des Arbeitsnachweises in langer
Kriegsarbeit gesammelten praktischen Erfahrungen
auch bei dieser so wichtigen Aufgabe verwerten
könnte — ein Vorteil , der der Sache nicht zum
Schaden gereichen dürfte . In industriellen Kreisen
des Frankfurter Wirtschaftsgebietes bildet der be¬
sprochene Vorschlag augenblicklich den Gegenstand
eingehender Erwägungen , und eS kann wohl an¬
genommen werden , daß diese zu einer Umsetzung
desselben in die Praxis führen dürften.



Kleine Mitteilungen.
Mationalstistung für Kinterölievene und

Weichs-Arieger-Pavk.
Um ein fruchtbares Zusammenarbeiten in den

Fragen der Kricgsteilnehmerfürsorge herbeizuführen,
wird vom „Kyffhäuser-Bund der deutschen Landes.
Kriegerverbände' eine möglichst rege Betätigung
seiner Mitglieder in den Ausschüssen der National-
stistung angestrebt. Das Präsidium der National-
stistung ist diesem berechtigten Wunsche auch be¬
reitwilligst entgegengekommen. Zn die preußischen
Provinzialausschüsse der Nationalstiftung sind über¬
all Vertreter der Kriegervereine berufen. So ist
eine nutzbringende organisatorische Verbindung her¬
gestellt. Weiterhin besteht seitens der Kriegervereine
das Bestreben, auch für die örtlichen Fürsorgestellen,
das heißt die Kreisausschüsseund die in der Regel
kommunal organisierten„amtlichen Fürsorgestellen
für Kriegshinterbliebene"' die langjährigen reichen
Erfahrungen auf dem Gebiete der sozialen Krieger¬
fürsorge nutzbar zu machen, die im Kriegeroereins¬
leben gesammelt sind, und durch Eintritt von
Kriegervereinsmitgliedern die Arbeit dieser Aus¬
schüsse tatkräftig zu fördern, insbesondere aber
hierbei in die . amtliche' Fürsorge dätz kamerad¬
schaftliche Empfinden hineinzutragen.

Auch außerhalb Preußens sind die Kriegerver¬
eine in den Landesausschüssen der Nationalstiftung
in der Regel bereits vertreten, ebenso in den Kör¬
perschaften der der Nationalstiftung angeschlossenen
Vereine ..Heimatdank" im Königreich Sachsen und
im Großherzogtum Baden. '

Ein Zusammenarbeiten von Nationalstiftung
und Reichs-Krieger-Dank soll durch gegenseitige
Wahl von Vertretern in die beiderseitigen Organi¬
sationen gewährleistet werden. Dieses Zusammen¬
gehen ist dringend nötig angesichts der Sonderaus¬
gabe des Reichs-Krieger-Danks, der, auf Beschluß
des Kyffhäuser-Bundes am 8. September ins Leben
gerufen, die letzte große Lücke in der Kriegsteil-
nehmerfürsorge schließen soll durch Erfassung der¬
jenigen Kriegsteilnehmer, die weder unter die
Satzung der Nationalstiftung, noch unter die der
amtlichen Kriegsbeschädigtenfürsorge fallen, d. h.
solcher, deren Bedürftigkeit in keinem unmittelbaren
Zusammenhänge mit dem Kriege steht.

Lazarelt-AeraLrmg.
Die Zentralstelle der Lazarett-Beratung des Roten

Kreuzes Frankfurt will dem Interesse der Bervundeteu
und Kranken im Bezirk der Lazarett-Zeitung dienen. Jeder
mdge die Frage», dir er ans dem Herzen hat, seien sie
wirtschaftlicher Natur, rechtlicher Natur oder wie immer,
schriftlich an die Lazarrtt-Beratuag richten. Ls soll auf jede
Frage brieflich  Antwort gegeben und die Mdglichkeit ge¬
sucht werden, Rat und Beistand zu schaffen. Ant¬
worten von allgemeinem Interesse werden ohne Na¬
mensnennung in der Lazarett<Zeitung verdffrntlicht.
vertrauliche Behandlung wird zugefichert, daher anonyme
Anfragen verbeten. Die Zuschriften find zu richten: An
die Laz arett -Berat nn g,x Frankfurt  a . M.,
Kriegssürsorge, Theaterplatz 14. Beifügung von Rückporto
ist nicht erforderlich. Die Zentralstelle der
Lazarett - Beratung steht auch täglich von
4—5 Uhr den Verwundeten für persdnliche
Anfragen zur Verfügung.

Wilitarkranke,,warte» A. K. Frage : Ich
besitze eine Aufrechnungskarteüber 52 Wochen
(Oktober 1910 bis 1911), ferner habe ich eine zwei¬
jährige Dienstzeit(1911 bis 1913) und dann wieder
anschließend Beitragswochen bis zu meiner Einzie¬
hung zum Heeresdienst am 2. August 1914 aufzu-
rveisen. Am 9. August wurde ich bereits schwer
verwundet. Steht mir nun Krankenrente zu, nach¬
dem ich vom 9. August 1914 bis 13. Juli 1915
im Lazarett gelegen bin. — Antwort:  Wenn Ihre
Angaben genau stimmen, so hätten sie, dâ Militär-

und Lazarettzeit bei der Errechnung der 200 nötigen
Wochenbeiträge mitgerechnet werden, eine genügend
große Zahl von Beitragswochen aufzuweisen, um
Antrag auf die Jnvaliden-Krankenrente stellen zu
können. Da dieser Antrag aber nach § 1283 der
R. V. O. spätestens innerhalb eines Jahres gestellt
werden mutz, so können Sie keine Ansprüche an die
Invalidenversicherung geltend machen. Nur für den
Fall, daß Sie durch Verhältnisse, die außerhalb
Ihres Willens lagen, verhindert worden wären,
den Antrag rechtzeitig zu stellen, hätte eine Aus¬
nahme von den Bestimmungen des § 1253 statt¬
finden können.

Dragoner K. L . Frage:  Ich litt in rus¬
sischer Gefangenschaft an Beinskorbut und möchte
wissen, ob mir nun. nachdem ich ausgetauscht bin,
noch nachträglich Jnvaliden-Krankenrente bewilligt
werden kann. — Antwort:  Wenn die allgemeinen
Bedingungen zur Erlangung der Jnvaliden-Kranken¬
rente erfüllt sind, so können Sie Krankenrente bei
Ihrer zuständigen Landesoersicherungsanfialt bean¬
tragen. Die Gefangenschaft bedingte Verhältnisse,
die Sie verhindern mußten, den Antrag auf Rente
rechtzeitig zu stellen; dir Erfordernisse des § 1253
der N. V. O. können Ihnen gegenüber daher nicht
geltend gemacht werden. /

Sanitälsrmteroffizier K. Frage:  Ich war
schon vor Kriegsausbruch jahrelanges Mitglied einer
sogenannten Zuschußkasse. Auch nach meiner Ein¬
ziehung zahlte ich meine Beiträge weiter. Als ich
jedoch im vorigen Jahre erkrankte und Krankengeld
beanspruchte, weigerte die Kasse die Zahlung, zahlre
mir allerdings die während meiner Dienstzeit ein¬
gezahlte Summe wieder zurück. Kann ich trotzdem
Krankengeld beanspruchen? —Antwort:  Während
der Kriegsdienstzeit sind von den Zuschufikassen
kerne Leistungen zu erwarten. Da Ihnen die Kasse-
die während der Kriegsdienstzeit geleisteten Beiträge
wieder ausgezahlt hat, so können sie weitere Schritte
nicht unternehmen.

Scherz und Aätsel.
F eldpo stbrief.

„Die Zigarren, die ihr geschickt habt, tun mir
vorzügliche Dienste. Sobald ich eine davon anstecke,
nimmt sie mir der Herr Leutnant aus der Hand
und gibt mir eine bessere dafür!"

*

Das große Umlernen.
An einer Haltesielle der Berliner Elektrischen

steht Hasselraut, der Kammermusiker, mit seinem
Cello und wartet.

Der erste Wagen ist besetzt.
Der zweite Wagen ist besetzt.
Endlich kommt ein Wägen, auf dem noch ein

schmaler Platz frei ist. „Eine Person!" ruft die
Schaffnerin. Haffelraut schwingt sich hinauf. Da
sieht die Schaffnerin das Cello und fordert bm
Musiker auf. wieder abzusteigen.

„Aber Fräulein." brüllt Hasselraut verzweifelt,
„ich stehe schon eine volle Stunde, und ich muß
doch inS Konzert. Was soll ich denn bloß machen?"

„Weiß ich? Werden sie doch FlötistV'

1. Rätsel.
Dos Rätselwort? — Ein Fabeltier
Bekannt aus alten Sagen,
Dein wollen wir jetzt kurzer Hand
Einmal den Kopf abschlagen.
Dadurch entsteht ein zweites Wort,
Das mannigfach zu deuten: ?
Es reizte in uralter Zeit
Zu kämpfen und zu streiten
Die Götter, Riesen, Zwerge auf.
Ein jeder wollr' s besitzen.
Wer es besaß, ward sein nicht froh
Und konnt'S nicht dauernd nützen.

Der Lgndmann denkt ans zweite. Wort
Mit Bangen oft und Zagen,
Ob noch so hell in Busch und Wald
Die Nachtigallen schlagen.
Stets ward es als der Treue Pfand
Von Liebenden geschähet
Und oft mit edlen Steinen auch
Von Künstlerhand besetzet.
In lust'gem Spiele treiben es
Die Buben auf der Gasse
Und schließlich braucht der Küfer es
Auch noch zu seinem Faße.

Einsender Xaver Lieck.

Mathematische Ausgabe.
Schwer bepackt ein Eselchen ging und deS Eselchens

Mutter;
Und die Eselin seufzete sehr; da sagte das Söhnlein:
»Mutter, was klagst und stöhnst du doch, wie ein

jammerndes Mägdlein?
Gib ein Pfund mir ab, so trag ich doppelte Bürde;
Nimmst du es aber von mir. gleichviel dann habenwir beide."
Rechne mir aus, wenn du kannst, mein Bester,

wieviel sie getragen.

Die Lösung soll nicht geraten werden, auch
nicht durch Ansatz einer mathematischen Gleichung
errechnet. Als richtige Lösungen gelten nur solche
Einsendungen, welche angeben, wie die Antwort
auf die gestellte Frage durch einfache Ueberlegung
gefunden worden ist.

2 . Rätsel.
Ich bin dir treu bei Sonnenschein und Licht;
Doch folg' ich dir durch Nacht und Dunkel nicht.
Dem Schmeichler gleich, bin ich dein zweites Ich
In Glanzes Schein; wird's trüb, verlaß ich dich.

Die Lösungen sind mit genauer Adreffe der Ein¬
sender bis 1. Septbr. einzusenden an die Lazarett-
Zeitung. Frankfurt a. M., Theaterplatz 14. Auf
dem Briefumschlag soll das Wort „Rätsellösung"
stehen. (Innerhalb des Postbezirks Frankfurta. M.
ist die Zusendung als Feldpostbrief nicht zulässig.)

Die Lösungen haben nur Gültigkeit, wenn sie
vollständig sind.

Auflösungen zu den Rätseln der
vorigen Uummer.

Sikvenrätsek: .Wir Deutsche fürchten Gott, sonst
nichts auf der Welt.' -

Wirrwarr: . RLtfelpreis.'
Aätsek: . Bleifeder."

Vreisr zu den Auflösungen Der
vorletzten Nummer.

1. Aätsek: Der Buchstabe, l' — 4 richtige Lösungen.
Worträtsel:Brieftasche— 3 richtige Lösungen.
2. Aätsek: Hanswurst— 2 richtige Lösungen-
Preise erhielten: Grenadier Egolf, Frankfurta. M-,

Kanonier Blödorn, Frankfurta.- M.

Die Lazarett -Zeitung  erscheint zweimal monatlich..
Den Verwundeten, Kranken und Genesenden im Bezirk de»
XI., XIV. und XVIII. Armeekorps steht sie im Lazarett
unentgeltlich zur Verfügung.

Zuschriften find zu adrefiierm: Lazarett-Zeitung, Frank«
°urt a. M.. Theaterplatz 14.

Verantwortliche Schristleitung ehrenamtlich
vr. Carl Gebhardt  in Franksurta. M.

» «ick»an Lüde»  t Co., Frankfurto. M.. Slbestraß« 3».
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